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Artikel 113
(1) Bei der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Finanz - 

, und Steuerwesens muß die wirtschaftliche Lebensfähigkeit 
der Länder, der Kreise und Gemeinden gewährleistet sein.

Artikel 114
(1) Gesamtdeutsches Recht geht dem Recht der Länder 

vor.
Artikel 115

(1) Die Gesetze der Republik werden grundsätzlich durch 
die Organe der Länder ausgeführt, soweit nicht in dieser 
Verfassung oder in den Gesetzen etwas anderes bestimmt 
ist. Soweit ein Bedürfnis dazu besteht, errichtet die Repu
blik durch Gesetz eigene Verwaltungen.

Artikel 116
(1) Die Regierung der Republik übt die Aufsicht in den 

Angelegenheiten aus, in denen der Republik das Recht der 
Gesetzgebung zusteht.

(2) Soweit die Gesetze der Republik nicht von den Ver
waltungen der Republik ausgeführt werden, kann die Re
gierung der Republik allgemeine Anweisungen erlassen. 
Sie ist ermächtigt, zur Überwachung der Ausführung die
ser Gesetze und Anweisungen Beauftragte zu den ausfüh
renden Verwaltungen zu entsenden. Für die Rechte dieser 
Beauftragten gilt Artikel 65 entsprechend.

(3) Die Landesregierungen sind verpflichtet, auf Ersu
chen der Republik Mängel, die bei der Ausführung der 
Gesetze der Republik hervorgetreten sind, zu beseitigen.

(4) Hieraus entstehende Streitigkeiten werden in dem 
unter Artikel 66 Abs. 5 vorgeschriebenen Verfahren geprüft 
und entschieden.


